
Mandantenbogen
Mandant

Vorname:  _________________________  Name:  _________________________ Geburtsdatum: _______________

Straße:  ____________________________  Postleitzahl:  ____________________ Stadt:  _______________________

Telefonnummer:  ___________________  E-Mail: _________________________

Unternehmen/Firma (falls zutreffend):

Bankverbindung

Bank:  _____________________________  IBAN:  _________________________ BIC:  ________________________

Rechtsschutzversicherung

Name:  ____________________________  Versicherungsnummer:  ________________________________________

Angaben zum Gegner

Vorname:  _________________________  Name:  _________________________ Geburtsdatum: _______________

Straße:  ____________________________  Postleitzahl:  ____________________ Stadt:  _______________________

Telefonnummer:  ___________________  E-Mail: _______________________________________________________

Unternehmen/Firma (falls zutreffend):

Belehrungen/Belehrungsbestätigung/Einverständniserklärung zur Datenverarbeitung

Vor Mandatsbegründung wurde ich durch Herrn Rechtsanwalt Becker ausdrücklich belehrt, dass die
anfallende Rechtsanwaltsvergütung weder nach Grund noch Höhe in Abhängigkeit zu einem
Kostenersatzanspruch oder dem Bestand einer Rechtsschutzversicherung steht und die zu erhebenden
Gebühren sich in Ermangelung anderweitiger schriftlicher Vereinbarung ausdrücklich nach dem Wert, den
der Gegenstand der anwaltlichen Tätigkeit hat (§§ 2 RVG, 49 b Abs. 5 BRAO), richten. Für die Vertretung in
Bußgeld - / Strafsachen richtet sich die Rechtsanwaltsvergütung grundsätzlich nach Rahmensätzen.

Ich wurde weiterhin über die Möglichkeiten der Beantragung von Beratungs- und/oder Prozesskostenhilfe
belehrt und darauf hingewiesen, dass sich die Gebühren für die anwaltliche Tätigkeit bei Ablehnung von
Beratungs- und oder Prozesskostenhilfe in Ermangelung anderweitiger schriftlicher Vereinbarung
ausdrücklich nach dem Wert, den der Gegenstand der anwaltlichen Tätigkeit hat (§§ 2 RVG, 49 b Abs. 5
BRAO), richten und von mir zu tragen sind. Besteht Anspruch auf Beratungshilfe, erhalten Sie bei dem
Amtsgericht, in dessen Bezirk Ihr Wohnort liegt, einen Berechtigungsschein. Diesen müssen Sie zu dem
Termin mitbringen bzw. vorab einreichen. Alsdann beträgt die von Ihnen selbst zu tragende Gebühr noch
15,00 €.

Zur internen Erfassung und Datenverarbeitung zum Zwecke der Mandatsbearbeitung durch Herrn
Rechtsanwalt Becker erkläre ich mich hiermit einverstanden.

Ort, Datum Unterschrift des Vollmachtgebers


